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(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

Mitteilung über die vorläufige Anwendung des Assoziierungsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 

und Georgien andererseits 

Das am 27. Juni 2014 in Brüssel unterzeichnete Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits wird gemäß Artikel 3 
Absatz 1 des Beschlusses 2014/494/EU des Rates (1) über die Unterzeichnung und vorläufige Anwendung des Abkom
mens ab dem 1. September 2014 vorläufig angewandt.  

(1) Beschluss 2014/494/EU des Rates vom 16. Juni 2014 über die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens zwi
schen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
Georgien andererseits im Namen der Europäischen Union und über die vorläufige Anwendung dieses Abkommens 
(ABl. L 261 vom 30.8.2014, S 1.   

Mitteilung über die vorläufige Anwendung des Assoziierungsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 

und der Republik Moldau andererseits 

Das am 27. Juni 2014 in Brüssel unterzeichnete Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau andererseits wird gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 des Beschlusses 2014/492/EU des Rates (1) über die Unterzeichnung und die vorläufige Anwendung 
des Abkommens ab dem 1. September 2014 vorläufig angewandt.  
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(1) Beschluss 2014/492/EU des Rates vom 16. Juni 2014 über die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens zwischen der Europä
ischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau andererseits im 
Namen der Europäischen Union und über die vorläufige Anwendung dieses Abkommens (ABl. L 260 vom 30.8.2014, S. 1). 



VERORDNUNGEN 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 932/2014 DER KOMMISSION 

vom 29. August 2014 

mit befristeten Sonderstützungsmaßnahmen für Erzeuger von bestimmtem Obst und Gemüse und 
zur Änderung der delegierten Verordnung (EU) Nr. 913/2014 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (1), insbesondere auf Artikel 219 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 228, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 7. August verhängte die russische Regierung ein Verbot der Einfuhr bestimmter Erzeugnisse aus der Union 
nach Russland, das auch für Obst und Gemüse gilt. Dieses Verbot hat zu einem ernsthaften Risiko von Marktstö
rungen aufgrund erheblicher Preiseinbrüche geführt, da ein wichtiger Exportmarkt plötzlich nicht mehr zur Verfü
gung steht. 

(2)  Die Gefahr von Marktstörungen besteht vor allem im Sektor Obst und Gemüse, wo große Mengen verderblicher 
Erzeugnisse in dieser Zeit des Jahres geerntet werden. 

(3)  Auf dem Markt ist somit eine Situation entstanden, für die die im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
verfügbaren normalen Maßnahmen offenbar nicht ausreichen. 

(4)  Damit sich die derzeitige Marktlage nicht zu einer ernsteren oder längeren Marktstörung entwickelt, sind dringend 
befristete Sonderstützungsmaßnahmen für Erzeuger von verderblichem Obst und Gemüse erforderlich, die vom 
plötzlichen Verlust des Exportmarktes in dieser Phase der Ernte am stärksten getroffen wurden. Die befristeten 
Sonderstützungsmaßnahmen sollten den Zeitraum vom 18. August bis zum 30. November 2014 abdecken und 
in Form einer finanziellen Unterstützung der Union für Tomaten/Paradeiser, Karotten, Kohl, Gemüsepaprika, Blu
menkohl/Karfiol und Romanesco, Gurken und Cornichons, Pilze, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Beerenobst, frische 
Tafeltrauben und Kiwifrüchte durchgeführt werden. 

(5) Auf der Grundlage der geschätzten Mengen, die von dem Verbot betroffen sind, sollte die finanzielle Unterstüt
zung der Union bis zu einem Höchstbetrag von 125 Mio. EUR gewährt werden. Dieser Höchstgesamtbetrag sollte 
in zwei Teilbeträge aufgeteilt werden, von denen einer für Äpfel und Birnen und der andere für alle übrigen unter 
die Stützungsmaßnahmen fallenden Erzeugnisse bereitgestellt wird. Bei dieser Mittelzuweisung sollte eine unglei
che Verteilung zwischen den verschiedenen Erzeugnissen vermieden und den unterschiedlichen Erntezeiten der 
vom russischen Einfuhrverbot betroffenen Erzeugnisse sowie ihrem mengenmäßigen Anteil Rechnung getragen 
werden. 

(6)  Bei einem Überangebot an Obst und Gemüse wegen vorübergehender und unvorhersehbarer Umstände sind 
Marktrücknahme, Nichternten und Ernte vor der Reifung wirksame Krisenmanagementmaßnahmen. 

(7)  Zur Minderung der Folgen eines Preiseinbruchs sollte die Vorschrift, nach der unterstützte Marktrücknahmen auf 
5 % der Menge der vermarkteten Erzeugung beschränkt sind, vorübergehend aufgehoben werden. Die finanzielle 
Unterstützung der Union sollte daher auch dann gewährt werden, wenn die Rücknahmen die Obergrenze von 
5 % übersteigen. 

(8) Die finanzielle Unterstützung für Marktrücknahmen sollte auf der Grundlage der in Anhang XI der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission (2) für Marktrücknahmen zur kostenlosen Verteilung bzw. 
für andere Bestimmungszwecke genannten Beträge gewährt werden, sofern in der vorliegenden Verordnung kein 
Betrag festgesetzt ist. Für Erzeugnisse, für die in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
kein Betrag aufgeführt ist, sollten in der vorliegenden Verordnung Höchstbeträge festgesetzt werden. 
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(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 

(EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (ABl. L 157 vom 
15.6.2011, S. 1). 



(9)  Da sich die in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für Tomaten/Paradeiser festgesetzten 
Beträge auf das Wirtschaftsjahr für Tomaten/Paradeiser zur Verarbeitung bzw. für Tomaten/Paradeiser zum Direkt
verzehr beziehen, sollte präzisiert werden, dass der in der vorliegenden Verordnung genannte Höchstbetrag für 
Tomaten/Paradeiser zum Direktverzehr für die Zwecke der vorliegenden Verordnung dem für den Zeitraum vom 
1. November bis zum 31. Mai geltenden Betrag entspricht. 

(10)  Um angesichts der außerordentlichen Marktstörungen sicherzustellen, dass alle Obst- und Gemüseerzeuger von 
der Union unterstützt werden, sollte die finanzielle Unterstützung der Union für Marktrücknahmen auf Obst- und 
Gemüseerzeuger ausgeweitet werden, die nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind. 

(11) Um die kostenlose Verteilung von aus dem Markt genommenem Obst und Gemüse an Einrichtungen wie Wohl
fahrtsverbände und Schulen und andere von den Mitgliedstaaten genehmigte gleichwertige Bestimmungszwecke 
zu fördern, sollten die in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 oder in Anhang I der vor
liegenden Verordnung festgesetzten Höchstbeträge zu 100 % auch für Erzeuger gelten, die nicht Mitglied einer 
anerkannten Erzeugerorganisation sind. Bei Rücknahmen für andere Bestimmungszwecke als die kostenlose Ver
teilung sollten diese Erzeuger 50 % der festgesetzten Höchstbeträge erhalten. In diesem Zusammenhang sollten 
Erzeuger, die nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind, die gleichen oder ähnliche Bedingungen 
erfüllen wie die Erzeugerorganisationen. Daher sollten sie ebenso wie anerkannte Erzeugerorganisationen den ein
schlägigen Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 543/2011 unterliegen. 

(12)  Erzeugerorganisationen sind die Hauptakteure des Sektors Obst und Gemüse und sind am besten in der Lage zu 
gewährleisten, dass die finanzielle Unterstützung der Union für Marktrücknahmen auch Erzeugern gezahlt wird, 
die nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind. Sie sollten sicherstellen, dass diese Unterstützung 
Erzeugern, die nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind, nach Abschluss eines Vertrags gezahlt 
wird. Da der Organisationsgrad der Angebotsseite auf dem Obst- und Gemüsemarkt nicht in allen Mitgliedstaaten 
gleich ist, sollte es der zuständigen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats erlaubt sein, die Unterstützung direkt an 
die Erzeuger zu zahlen, wenn dies gerechtfertigt ist. 

(13) Zur Minderung der Folgen von Preiseinbrüchen sollte die finanzielle Unterstützung der Union auch für das Nicht
ernten und die Ernte vor der Reifung gewährt werden. 

(14)  Die Mitgliedstaaten sollten die Beträge der Unterstützung für das Nichternten und die Ernte vor der Reifung je 
Hektar so festsetzen, dass sie 90 % der Höchstbeträge für Marktrücknahmen für andere Bestimmungszwecke als 
die kostenlose Verteilung, die in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 bzw. — bei 
Erzeugnissen, für die in dem genannten Anhang keine Beträge genannt sind — in der vorliegenden Verordnung 
festgesetzt sind, nicht überschreiten. Bei Tomaten/Paradeisern für den Direktverzehr sollte der von den Mitglied
staaten zu berücksichtigende Betrag dem in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für den 
Zeitraum vom 1. November bis zum 31. Mai festgesetzten Betrag entsprechen. Das Nichternten sollte auch dann 
unterstützt werden, wenn die gewerbliche Erzeugung bereits während des normalen Anbauzyklus auf der betref
fenden Fläche stattgefunden hat. 

(15)  Erzeugerorganisationen bündeln das Angebot und können bei größeren Mengen mit unmittelbaren Auswirkungen 
auf den Markt rascher reagieren als Erzeuger, die nicht Mitglied einer solchen Organisation sind. Um die Durch
führung der in dieser Verordnung vorgesehenen Sonderstützungsmaßnahmen effizienter zu gestalten und die Sta
bilisierung der Märkte zu beschleunigen, sollte daher für Erzeuger, die Mitglied einer anerkannten Erzeugerorgani
sation sind, die finanzielle Unterstützung der Union für Marktrücknahmen mit anderen Bestimmungszwecken als 
der kostenlosen Verteilung sowie für das Nichternten und die Ernte vor der Reifung auf 75 % der jeweiligen 
Beträge angehoben werden, die für die Unterstützung für Marktrücknahmen mit anderen Bestimmungszwecken 
festgesetzt sind. 

(16)  Wie bei Marktrücknahmen sollte die finanzielle Unterstützung der Union auch für das Nichternten und die Ernte 
vor der Reifung auf Erzeuger ausgeweitet werden, die nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind. 
Die finanzielle Unterstützung sollte sich auf 50 % der für Erzeugerorganisationen festgesetzten Unterstützungs
höchstbeträge belaufen. 

(17)  Angesichts der großen Zahl von Erzeugern, die nicht Mitglied einer Erzeugerorganisation sind, und des Bedarfs an 
Kontrollen, die zuverlässig, aber auch durchführbar sind, sollte Erzeugern, die nicht Mitglied einer Erzeugerorgani
sation sind, für die Ernte vor der Reifung von Obst und Gemüse, dessen normale Ernte bereits begonnen hat, 
sowie für Maßnahmen des Nichterntens, wenn die gewerbliche Erzeugung bereits während des normalen Anbau
zyklus auf der betreffenden Fläche stattgefunden hat, keine finanzielle Unterstützung der Union gewährt werden. 
In diesem Zusammenhang sollten Erzeuger, die nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind, 
ebenso wie anerkannte Erzeugerorganisationen den einschlägigen Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 unterliegen. 
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(18)  Für Erzeuger, die nicht Mitglied einer Erzeugerorganisation sind, sollte die Zahlung der finanziellen Unterstützung 
der Union für Maßnahmen des Nichterntens und der Ernte vor der Reifung direkt von der zuständigen Behörde 
des Mitgliedstaats vorgenommen werden. Die zuständige Behörde sollte den Erzeugern die jeweiligen Beträge im 
Einklang mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 und den einschlägigen nationalen Vorschriften 
und Verfahren zahlen. 

(19)  Um zu gewährleisten, dass die finanzielle Unterstützung der Union für die Erzeuger von Obst und Gemüse für die 
vorgesehenen Zwecke verwendet wird und die Mittel aus dem Unionshaushalt effizient eingesetzt werden, sollten 
die Mitgliedstaaten Kontrollen in angemessenem Umfang durchführen. Insbesondere sollten Dokumentenprüfun
gen, Nämlicheitskontrollen und physische Kontrollen sowie Vor-Ort-Kontrollen für eine angemessene Zahl von 
Erzeugnissen, Flächen, Erzeugerorganisationen und Erzeugern, die nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorga
nisation sind, durchgeführt werden. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass Marktrücknahmen, die Ernte 
vor der Reifung und das Nichternten bei Tomaten/Paradeisern nur Sorten betreffen, die für den Direktverzehr 
bestimmt sind. 

(20)  Im Interesse einer wirtschaftlichen Haushaltsführung muss die Einhaltung der Obergrenze für die von der Union 
zu finanzierenden Ausgaben kontrolliert und ein Mitteilungs- und Überwachungssystem eingerichtet werden, um 
eine Überschreitung des Gesamtbetrags zu verhindern. Die Mitgliedstaaten sollten die Kommission zweimal in der 
Woche über den Stand der von Erzeugerorganisationen und Nichtmitglieder-Erzeugern mitgeteilten Maßnahmen 
unterrichten. Sobald die betreffenden Beträge erreicht sind, sollte keine finanzielle Unterstützung der Union mehr 
gewährt werden. Überschreiten die mitgeteilten Beträge diese Beträge, sollte ein Zuteilungskoeffizient angewendet 
werden. 

(21)  Damit sich die in dieser Verordnung vorgesehenen befristeten Sonderstützungsmaßnahmen unmittelbar auf den 
Markt auswirken und zur Stabilisierung der Preise beitragen, sollten sie mit Wirkung vom Zeitpunkt der Ankündi
gung dieser Maßnahmen durch die Kommission am 18. August 2014 gelten. 

(22)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 913/2014 der Kommission (1) wurden befristete Sondermaßnahmen 
zur Unterstützung für Pfirsich- und Nektarinenerzeuger eingeführt. Angesichts des Drucks, unter den die Märkte 
für Pfirsiche und Nektarinen durch das von Russland angekündigte Einfuhrverbot geraten sind, sollte mit den Son
dermaßnahmen in erster Linie auf die besondere Lage des Pfirsich- und des Nektarinensektors eingegangen wer
den. Aufgrund weiterer Entwicklungen müssen die Märkte für Pfirsische und Nektarinen nun in gleicher Weise 
behandelt werden wie die anderen unter die vorliegende Verordnung fallenden Erzeugnisse. Um die Wirksamkeit 
der Stützungsmaßnahme und ihr Potenzial zur Stabilisierung der Märkte zu steigern, sollten Marktrücknahmen 
für andere Bestimmungszwecke als die kostenlose Verteilung im Umfang von bis zu 10 % des Wertes der ver
markteten Erzeugung gestattet werden. Außerdem sollte der Anteil der finanziellen Unterstützung der Union für 
Pfirsich- und Nektarinenerzeuger, die nicht Mitglied einer Erzeugerorganisation sind, angehoben und die Verwal
tung von Marktrücknahmen durch die Mitgliedstaaten ohne Mitwirken der Erzeugerorganisationen gestattet wer
den. 

(23)  Die delegierte Verordnung (EU) Nr. 913/2014 sollte entsprechend geändert werden. Diese Änderungen sollten 
rückwirkend ab dem Geltungsbeginn der delegierten Verordnung (EU) Nr. 913/2014 gelten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

BEFRISTETE SONDERSTÜTZUNG FÜR BESTIMMTES OBST UND GEMÜSE 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

1. Dieses Kapitel enthält Vorschriften über befristete Sonderstützungsmaßnahmen der Union für gemäß Artikel 154 
der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 anerkannte Erzeugerorganisationen im Sektor Obst und Gemüse sowie für Erzeuger, 
die nicht Mitglied einer solchen Organisation sind. 

Diese befristeten Sonderstützungsmaßnahmen der Union werden für Marktrücknahme, Nichternten und Ernte vor der 
Reifung gewährt. 
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(1) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 913/2014 der Kommission vom 21. August 2014 mit befristeten Sondermaßnahmen zur Unterstüt
zung für Pfirsich- und Nektarinenerzeuger (ABl. L 248 vom 22.8.2014, S. 1). 



2. Die Unterstützung gemäß Absatz 1 wird für folgende für den Direktverzehr bestimmte Erzeugnisse des Sektors 
Obst und Gemüse gewährt: 

(a)  Kohl des KN-Codes 0702 00 00; 

(b)  Karotten des KN-Codes 0706 10 00; 

(c)  Kohl des KN-Codes 0704 90 10; 

(d)  Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack des KN-Codes 0709 60 10; 

(e)  Blumenkohl/Karfiol und Romanesco des KN-Codes 0704 10 00; 

(f)  Gurken des KN-Codes 0707 00 05; 

(g)  Cornichons des KN-Codes 0707 00 90; 

(h)  Pilze der Gattung Agaricus des KN-Codes 0709 51 00; 

(i)  Äpfel des KN-Codes 0808 10; 

(j)  Birnen des KN-Codes 0808 30; 

(k)  Pflaumen des KN-Codes 0809 40 05; 

(l)  Beerenobst der KN-Codes 0810 20, 0810 30 und 0810 40; 

(m)  frische Tafeltrauben des KN-Codes 0806 10 10; und 

(n)  Kiwifrüchte des KN-Codes 0810 50 00. 

3. Die Unterstützung gemäß Absatz 1 wird für im Zeitraum vom 18. August bis zum 30. November 2014 durchge
führte Maßnahmen gewährt. 

Artikel 2 

Höchstbetrag der finanziellen Unterstützung der Union 

Die Gesamtausgaben, die der Union im Rahmen dieses Kapitels entstehen, dürfen 125 000 000 EUR nicht überschreiten. 
Im Rahmen dieses Betrags werden 82 000 000 EUR für die finanzielle Unterstützung der Union für die Erzeugnisse 
gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben i und j und 43 000 000 EUR für die Unterstützung für die übrigen in Artikel 1 
Absatz 2 genannten Erzeugnisse bereitgestellt. 

Artikel 3 

Finanzielle Unterstützung für Erzeugerorganisationen für Marktrücknahmen 

1. Eine finanzielle Unterstützung der Union wird gewährt für Marktrücknahmen für die kostenlose Verteilung gemäß 
Artikel 34 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und für andere Bestimmungszwecke als die kostenlose Vertei
lung in Bezug auf die Erzeugnisse gemäß Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung und den Zeitraum gemäß 
Artikel 1 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung. 

2. Der Höchstsatz von 5 % gemäß Artikel 34 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 und Artikel 79 Absatz 2 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 gilt für die in Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung 
genannten Erzeugnisse nicht, wenn diese Erzeugnisse während des in Artikel 1 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung 
genannten Zeitraums vom Markt genommen werden. 

3. Für in Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung, nicht aber in Anhang XI der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 543/2011 aufgeführte Erzeugnisse sind die Höchstbeträge der Unterstützung in Anhang I der vorliegenden Ver
ordnung festgesetzt. 
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4. Für Tomaten/Paradeiser entspricht der Höchstbetrag dem in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 543/2011 für den Zeitraum vom 1. November bis 31. Mai festgesetzten Betrag. 

5. Abweichend von Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 beläuft sich die finanzielle Unterstüt
zung der Union für Marktrücknahmen für andere Bestimmungszwecke als die kostenlose Verteilung auf 75 % der in 
Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 und in Anhang I der vorliegenden Verordnung genannten 
Unterstützungshöchstbeträge für andere Bestimmungszwecke. 

6. Die finanzielle Unterstützung der Union gemäß Absatz 1 steht Erzeugerorganisationen auch dann zur Verfügung, 
wenn ihre operationellen Programme keine solchen Marktrücknahmen vorsehen. Artikel 32 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 1308/2013 gilt nicht in Bezug auf die finanzielle Unterstützung der Union gemäß dem vorliegenden Artikel. 

7. Die finanzielle Unterstützung der Union gemäß Absatz 1 bleibt bei der Berechnung der Obergrenzen gemäß Arti
kel 34 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 unberücksichtigt. 

8. Die in Artikel 33 Absatz 3 Unterabsatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 genannte Obergrenze von einem 
Drittel der Ausgaben und der in Artikel 66 Absatz 3 Buchstabe c der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
genannte Höchstsatz von 25 % für die Anhebung des Betriebsfonds gelten nicht in Bezug auf Ausgaben, die für Markt
rücknahmen von Erzeugnissen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung getätigt werden, sofern diese 
Erzeugnisse während des Zeitraums gemäß Artikel 1 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung vom Markt genommen wer
den. 

9. Die gemäß diesem Artikel getätigten Ausgaben sind Teil des Betriebsfonds der Erzeugerorganisation. 

Artikel 4 

Finanzielle Unterstützung für Erzeuger, die nicht Mitglied einer Erzeugerorganisation sind 

1. Die finanzielle Unterstützung der Union wird Erzeugern von Obst und Gemüse, die nicht Mitglied einer anerkann
ten Erzeugerorganisation sind, nach Maßgabe dieses Artikels gewährt für: 

(a)  Marktrücknahmen zur kostenlosen Verteilung gemäß Artikel 34 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013; 

(b)  Marktrücknahmen für andere Bestimmungszwecke als die kostenlose Verteilung. 

Bei Marktrücknahmen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a entsprechen die Höchstbeträge der finanziellen Unterstützung 
den in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 und in Anhang I der vorliegenden Verordnung fest
gesetzten Beträgen. 

Bei Tomaten/Paradeisern entspricht dieser Höchstbetrag dem in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 543/2011 für den Zeitraum vom 1. November bis zum 31. Mai festgesetzten Betrag. 

Bei Marktrücknahmen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b entsprechen die Höchstbeträge der finanziellen Unterstützung 
50 % der in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 und in Anhang I der vorliegenden Verord
nung festgesetzten Beträge. 

Bei Tomaten/Paradeisern entspricht dieser Höchstbetrag 50 % des in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 543/2011 für den Zeitraum vom 1. November bis zum 31. Mai festgesetzten Betrags. 

2. Die finanzielle Unterstützung gemäß Absatz 1 steht für Rücknahmen der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Erzeug
nisse zur Verfügung, sofern diese Erzeugnisse während des Zeitraums gemäß Artikel 1 Absatz 3 vom Markt genommen 
werden. 

3. Die Erzeuger schließen mit einer anerkannten Erzeugerorganisation einen Vertrag über die gesamte gemäß diesem 
Artikel zu liefernde Menge. Die Erzeugerorganisationen akzeptieren alle zumutbaren Anträge von Erzeugern, die nicht 
Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind. Die Mengen, die von Erzeugern geliefert werden, die nicht Mitglied 
einer Erzeugerorganisation sind, müssen den regionalen Erträgen und der betreffenden Fläche entsprechen. 

4. Die finanzielle Unterstützung wird an Erzeuger, die nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind, 
von der Erzeugerorganisation gezahlt, mit der sie einen solchen Vertrag geschlossen haben 

Die Erzeugerorganisation behält Beträge in Höhe der tatsächlichen Kosten ein, die ihr bei der Marktrücknahme der jewei
ligen Erzeugnisse entstehen. Diese Kosten sind anhand von Rechnungen nachzuweisen. 
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5. In hinreichend begründeten Fällen, etwa wenn der Organisationsgrad der Erzeuger in dem betreffenden Mitglied
staat gering ist, können die Mitgliedstaaten auf nichtdiskriminierende Weise erlauben, dass ein Erzeuger, der nicht Mit
glied einer anerkannten Erzeugerorganisation ist, an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats eine Mitteilung richtet, 
anstatt den in Absatz 3 genannten Vertrag zu schließen. Für eine solche Mitteilung gilt Artikel 78 der Durchführungsver
ordnung (EU) Nr. 543/2011 sinngemäß. Die Mengen, die von Erzeugern geliefert werden, die nicht Mitglied einer Erzeu
gerorganisation sind, müssen den regionalen Erträgen und der betreffenden Fläche entsprechen. 

In diesen Fällen zahlt die zuständige Behörde des Mitgliedstaats die finanzielle Unterstützung der Union direkt an den 
Erzeuger. Zu diesem Zweck erlassen die Mitgliedstaaten neue oder wenden bereits bestehende nationale Vorschriften oder 
Verfahren an. 

6. Ist die Anerkennung einer Erzeugerorganisation gemäß Artikel 114 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 543/2011 ausgesetzt, so gelten ihre Mitglieder für die Zwecke des vorliegenden Artikels als Erzeuger, die nicht Mit
glied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind. 

7. In Bezug auf den vorliegenden Artikel gelten die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, die Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 543/2011 und Artikel 3 Absätze 6 bis 9 der vorliegenden Verordnung sinngemäß. 

Artikel 5 

Finanzielle Unterstützung für Erzeugerorganisationen für das Nichternten oder die Ernte vor der Reifung 

1. Die finanzielle Unterstützung der Union wird für Maßnahmen des Nichterntens und der Ernte vor der Reifung in 
Bezug auf die Erzeugnisse gemäß Artikel 1 Absatz 2 und den Zeitraum gemäß Artikel 1 Absatz 3 gewährt. 

2. Die Unterstützung für die Ernte vor der Reifung erstreckt sich nur auf die Erzeugnisse, die sich physisch auf den 
Feldern befinden und tatsächlich vor der Reifung geerntet werden. Abweichend von Artikel 85 Absatz 4 der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 setzen die Mitgliedstaaten den Unterstützungsbetrag, der sowohl die finanzielle 
Unterstützung der Union als auch den Beitrag der Erzeugerorganisation für das Nichternten und die Ernte vor der Rei
fung umfasst, als hektarbezogene Zahlung in einer Höhe fest, die nicht mehr als 90 % der in Anhang XI der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 und Anhang I der vorliegenden Verordnung genannten Beträge für Marktrücknah
men für andere Bestimmungszwecke als die kostenlose Verteilung deckt. Bei Tomaten/Paradeisern entspricht dieser Betrag 
90 % des in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für Marktrücknahmen für andere Bestim
mungszwecke als die kostenlose Verteilung für den Zeitraum ab dem 1. November bis zum 31. Mai genannten Betrags. 

Abweichend von Artikel 34 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 entspricht die finanzielle Unterstützung der 
Union für das Nichternten und die Ernte vor der Reifung 75 % der von den Mitgliedstaaten gemäß Unterabsatz 1 festge
setzten Beträge. 

3. Abweichend von Artikel 85 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 können 
Maßnahmen des Nichterntens gemäß Artikel 84 Absatz 1 Buchstabe b der genannten Verordnung in Bezug auf die 
Erzeugnisse gemäß Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung und den Zeitraum gemäß Artikel 1 Absatz 3 der 
vorliegenden Verordnung auch dann durchgeführt werden, wenn eine gewerbliche Erzeugung bereits während des nor
malen Anbauzyklus auf der betreffenden Fläche stattgefunden hat. In solchen Fällen wird der in Absatz 2 genannte 
Unterstützungsbetrag nach Maßgabe der bereits geernteten Erzeugung anteilig gekürzt, die auf der Grundlage der 
Bestands- und Finanzbuchführung der betreffenden Erzeugerorganisationen festgestellt wird. 

4. Die finanzielle Unterstützung der Union wird auch dann gewährt, wenn die Erzeugerorganisationen diese Maßnah
men nicht im Rahmen ihrer operationellen Programme vorsehen. Artikel 32 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 gilt nicht in Bezug auf die finanzielle Unterstützung der Union gemäß dem vorliegenden Artikel. 

5. Die in Artikel 33 Absatz 3 Unterabsatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 genannte Obergrenze von einem 
Drittel der Ausgaben und der in Artikel 66 Absatz 3 Buchstabe c der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
genannte Höchstsatz von 25 % für die Anhebung des Betriebsfonds gelten nicht in Bezug auf Ausgaben, die für in 
Absatz 1 genannte Maßnahmen in Bezug auf die Erzeugnisse gemäß Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung 
und den Zeitraum gemäß Artikel 1 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung getätigt werden. 

6. Die finanzielle Unterstützung der Union wird bei der Berechnung der Obergrenzen gemäß Artikel 34 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 nicht berücksichtigt. 

7. Die gemäß dem vorliegenden Artikel getätigten Ausgaben sind Teil des Betriebsfonds der Erzeugerorganisation. 

30.8.2014 L 259/7 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Artikel 6 

Finanzielle Unterstützung für Erzeuger, die nicht Mitglied von Erzeugerorganisationen sind, für das Nichternten 
oder die Ernte vor der Reifung 

1. Die finanzielle Unterstützung der Union wird Erzeugern, die nicht Mitglied von Erzeugerorganisationen sind, für 
Maßnahmen des Nichterntens und der Ernte vor der Reifung in Bezug auf die Erzeugnisse gemäß Artikel 1 Absatz 2 und 
den Zeitraum gemäß Artikel 1 Absatz 3 gewährt. 

Abweichend von Artikel 85 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 gilt Folgendes: 

(a) Die Unterstützung für die Ernte vor der Reifung erstreckt sich nur auf die Erzeugnisse, die sich physisch auf den Fel
dern befinden, tatsächlich vor der Reifung geerntet werden und deren normale Ernte noch nicht begonnen hat; 

(b) Maßnahmen des Nichterntens sind nicht durchzuführen, wenn eine gewerbliche Erzeugung bereits während des nor
malen Anbauzyklus auf der betreffenden Fläche stattgefunden hat; 

(c)  die Ernte vor der Reifung und das Nichternten dürfen in keinem Fall für das gleiche Erzeugnis und die gleiche Fläche 
angewendet werden. 

2. Die Beträge der finanziellen Unterstützung der Union für Maßnahmen des Nichterntens und der Ernte vor der Rei
fung entsprechen 50 % der von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5 Absatz 2 festgesetzten Beträge. 

3. Erzeuger, die nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind, richten an die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats eine angemessene Mitteilung entsprechend eingehenden Bestimmungen, die von dem Mitgliedstaat gemäß 
Artikel 85 Absatz 1 Buchstabe a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 erlassen werden. 

In diesen Fällen zahlt die zuständige Behörde des Mitgliedstaats die finanzielle Unterstützung der Union direkt an den 
Erzeuger. Zu diesem Zweck erlassen die Mitgliedstaaten neue oder wenden bereits bestehende nationale Vorschriften oder 
Verfahren an. 

4. Ist die Anerkennung einer Erzeugerorganisation gemäß Artikel 114 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 543/2011 ausgesetzt, so gelten ihre Mitglieder für die Zwecke des vorliegenden Artikels als Erzeuger, die nicht Mit
glied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind. 

5. In Bezug auf den vorliegenden Artikel gelten die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und die Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 sinngemäß. 

Artikel 7 

Kontrollen der Maßnahmen der Marktrücknahme, des Nichterntens und der Ernte vor der Reifung 

1. Die Maßnahmen der Marktrücknahme gemäß den Artikeln 3 und 4 unterliegen Kontrollen der ersten Stufe gemäß 
Artikel 108 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011. Diese Kontrollen erstrecken sich auf mindestens 10 % 
der Menge der aus dem Markt genommenen Erzeugnisse und mindestens 10 % der Erzeugerorganisationen, denen die fi
nanzielle Unterstützung der Union gemäß Artikel 3 der vorliegenden Verordnung gewährt wird. 

Bei den Maßnahmen der Marktrücknahme gemäß Artikel 4 Absatz 5 erstrecken sich die Kontrollen der ersten Stufe 
jedoch auf 100 % der Menge der aus dem Markt genommenen Erzeugnisse. 

2. Die Maßnahmen des Nichterntens und der Ernte vor der Reifung gemäß den Artikeln 5 und 6 unterliegen den Kon
trollen und Bedingungen gemäß Artikel 110 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 — ausgenommen die 
Anforderung, dass keine teilweise Ernte erfolgte –, wenn die abweichende Regelung gemäß Artikel 5 Absatz 3 der vorlie
genden Verordnung Anwendung findet. Die Kontrollen erstrecken sich auf mindestens 25 % der betreffenden Fläche. 

Bei den Maßnahmen des Nichterntens und der Ernte vor der Reifung gemäß Artikel 6 erstrecken sich die Kontrollen auf 
100 % der betreffenden Fläche. 

3. Die Maßnahmen der Marktrücknahme gemäß den Artikeln 3 und 4 unterliegen Kontrollen der zweiten Stufe 
gemäß Artikel 109 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011. Die Vor-Ort-Kontrollen erstrecken sich auf min
destens 40 % der Einrichtungen, die den Kontrollen der ersten Stufe unterliegen, und mindestens 5 % der Menge der aus 
dem Markt genommenen Erzeugnisse. 

4. Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Kontrollmaßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Maßnahmen der 
Marktrücknahme, des Nichterntens und der Ernte vor der Reifung bei Tomaten/Paradeisern nur für Sorten gelten, die für 
den Direktverzehr vorgesehen sind. 
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Artikel 8 

Mitteilungen über geplante Maßnahmen an die Kommission 

1. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission ab dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung 

(a) jeden Montag (bis 12 Uhr Brüsseler Zeit) über die von Montag bis Mittwoch der Vorwoche eingegangenen Mitteilun
gen gemäß Artikel 78 Absatz 1 und Artikel 85 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 sowie 

(b) jeden Donnerstag (bis 12 Uhr Brüsseler Zeit) über die von Donnerstag bis Sonntag der Vorwoche eingegangenen Mit
teilungen gemäß Artikel 78 Absatz 1 und Artikel 85 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011. 

Diese Mitteilungen betreffen die für die Zwecke des vorliegenden Kapitels durchzuführenden Maßnahmen im Hinblick 
auf Mengen, Flächen und Höchstausgaben der Union für jedes der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Erzeugnisse. 

Für diese Mitteilungen verwenden die Mitgliedstaaten das Muster in Anhang II. 

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission am ersten Montag oder Donnerstag nach Inkrafttreten der vorlie
genden Verordnung — je nachdem, welcher Tag der spätere ist — unter Verwendung des Musters in Anhang II die in 
Absatz 1 genannten Angaben zu den Maßnahmen der Marktrücknahme, des Nichterntens oder der Ernte vor der Rei
fung, die zwischen dem 18. August 2014 und dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung mitgeteilt wur
den. Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, enthält die erste Mitteilung an die Kommission gemäß Absatz 1 diese 
Angaben nicht. 

3. Bei ihrer ersten Mitteilung teilen die Mitgliedstaaten der Kommission unter Verwendung der Muster in Anhang III 
die von ihnen gemäß Artikel 79 Absatz 1 oder Artikel 85 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
sowie den Artikeln 3 und 4 der vorliegenden Verordnung festgesetzten Unterstützungsbeträge mit. 

Artikel 9 

Überwachung der Einhaltung der Höchstbeträge 

Anhand der gemäß Artikel 8 eingehenden Mitteilungen vergewissert sich die Kommission, dass die finanzielle Unterstüt
zung der Union aufgrund dieser Mitteilungen keinen der in Artikel 2 festgesetzten Beträge überschreitet. 

Stellt die Kommission anhand dieser Mitteilungen fest, dass die aufgrund dieser Mitteilungen zu gewährende finanzielle 
Unterstützung der Union einen oder mehrere der in Artikel 2 festgesetzten Beträge überschreiten wird, unterrichtet sie 
unverzüglich alle Mitgliedstaaten darüber, dass sie je nach Sachlage weitere Mitteilungen in Bezug auf alle Erzeugnisse 
oder weitere Mitteilungen in Bezug auf Erzeugnisse, für die der Zuteilungsbetrag überschritten wurde, nicht mehr 
annimmt. 

Ist eine Mitteilung nicht bei der Kommission eingegangen, bevor diese die Mitgliedstaaten über ihre Feststellung gemäß 
Absatz 2 unterrichtet, wird für die betreffenden Maßnahmen der Marktrücknahme, des Nichterntens oder der Ernte vor 
der Reifung keine finanzielle Unterstützung der Union gewährt. 

Artikel 10 

Mitteilungen an Erzeugerorganisationen und Erzeuger 

1. Haben die Erzeugerorganisationen und Erzeuger, die nicht Mitglied einer Erzeugerorganisation sind, an die Mitglied
staaten Mitteilungen gemäß Artikel 78 Absatz 1 und Artikel 85 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 543/2011 gerichtet, die die Mitgliedstaaten der Kommission mitgeteilt haben, unterrichten die Mitgliedstaaten die be
treffenden Erzeugerorganisationen und Erzeuger nicht früher als zwei Kalendertage nach der Mitteilung an die Kommis
sion darüber, dass die betreffenden Mitteilungen bei der Kommission eingegangen sind und für die Zahlung der finanziel
len Unterstützung der Union gemäß Artikel 11 in Bezug auf diese Mitteilungen in Betracht kommen können. 

2. Hat die Kommission die Mitgliedstaaten darüber unterrichtet, dass sie weitere Mitteilungen in Bezug auf alle Erzeug
nisse oder weitere Mitteilungen in Bezug auf die Erzeugnisse, für die der Zuteilungsbetrag überschritten wurde, nicht 
mehr annimmt, unterrichten die Mitgliedstaaten die Erzeugerorganisationen und Erzeuger entsprechend. Insbesondere 
unterrichten die Mitgliedstaaten die Erzeugerorganisationen und Erzeuger darüber, dass die Mitteilungen betreffend ihre 
Maßnahmen von der Kommission gemäß Artikel 9 Absatz 2 nicht mehr angenommen werden und nicht für die Zahlung 
der finanziellen Unterstützung der Union gemäß Artikel 11 in Bezug auf diese Mitteilungen in Betracht kommen. 
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Artikel 11 

Beantragung und Zahlung der finanziellen Unterstützung der Union 

1. Die Erzeugerorganisationen beantragen die Zahlung der finanziellen Unterstützung der Union gemäß den Arti
keln 3, 4 und 5 bis zu einem Zeitpunkt, der von dem Mitgliedstaat festgelegt wird. Dieser Zeitpunkt liegt mindestens 
eine Woche vor dem letzten Zeitpunkt für die Mitteilung der in Artikel 12 Absatz 1 genannten Angaben an die Kommis
sion. 

2. Abweichend von Artikel 72 Absätze 1 und 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 beantragen die 
Erzeugerorganisationen die Zahlung der gesamten finanziellen Unterstützung der Union gemäß den Artikeln 3 und 5 der 
vorliegenden Verordnung im Wege des Verfahrens des Artikels 72 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 bis 
zu dem in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Zeitpunkt. 

Die in Artikel 72 Absatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 festgesetzte Obergrenze von 80 % des 
ursprünglich genehmigten Beihilfebetrags in Bezug auf ein operationelles Programm gilt nicht. 

3. Erzeuger, die nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind und keinen Vertrag mit einer anerkannten 
Erzeugerorganisation geschlossen haben, wenden sich für die Zwecke der Artikel 4 und 6 bis zu dem in Absatz 1 
genannten Zeitpunkt an die von den Mitgliedstaaten benannten zuständigen Behörden für die Zahlung der finanziellen 
Unterstützung der Union. 

4. Den Anträgen gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 sind Belege zur Begründung der Höhe der beantragten finanziellen 
Unterstützung der Union sowie eine schriftliche Bestätigung beizufügen, der zufolge der Antragsteller eine Doppelfinan
zierung aus EU- oder einzelstaatlichen Mitteln oder einen Doppelausgleich im Rahmen einer Versicherungspolice für die 
Maßnahmen, die gemäß dem vorliegenden Kapitel für eine finanzielle Unterstützung der Union in Betracht kommen, 
weder erhalten hat noch erhalten wird. 

Artikel 12 

Mitteilung der insgesamt beantragten finanziellen Unterstützung der Union und Zuteilungskoeffizient 

1. Auf der Grundlage der Mitteilungen an die Kommission gemäß Artikel 8 übermitteln die Mitgliedstaaten der Kom
mission Angaben zu den insgesamt aus dem Markt genommenen Mengen, der Gesamtfläche, auf der Maßnahmen des 
Nichterntens oder der Ernte vor der Reifung durchgeführt wurden, sowie den Gesamtbeträgen der finanziellen Unterstüt
zung der Union für die entsprechenden Maßnahmen der Marktrücknahme, des Nichterntens und der Ernte vor der Rei
fung. Diese Angaben sind der Kommission innerhalb von sechs Wochen ab dem Zeitpunkt mitzuteilen, zu dem die Kom
mission gemäß Artikel 9 Absatz 2 alle Mitgliedstaaten darüber unterrichtet, dass sie weitere Mitteilungen in Bezug auf 
alle Erzeugnisse oder weitere Mitteilungen in Bezug auf die Erzeugnisse, für die der Zuteilungsbetrag überschritten wurde, 
nicht mehr annimmt. 

Für diese Mitteilungen verwenden die Mitgliedstaaten das Muster in Anhang II. 

2. Überschreiten die gemäß Absatz 1 mitgeteilten Beträge einen oder mehrere der in Artikel 2 festgesetzten Beträge, 
setzt die Kommission einen oder zwei Zuteilungskoeffizienten für die finanzielle Unterstützung der Union fest, mit denen 
die Gesamtausgaben der Union auf die letztgenannten Beträge begrenzt werden. 

Die Kommission setzt die in Unterabsatz 1 genannten Koeffizienten im Wege von Durchführungsrechtsakten fest, die 
ohne Anwendung des Verfahrens gemäß Artikel 229 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 erlassen wer
den. 

Die Mitgliedstaaten wenden den bzw. die Zuteilungskoeffizienten einheitlich auf alle Zahlungsanträge gemäß Artikel 9 
an. 

3. Überschreiten die gemäß Absatz 1 mitgeteilten Beträge die in Artikel 2 festgesetzten Beträge nicht, unterrichtet die 
Kommission die Mitgliedstaaten darüber, dass kein Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird. 

Artikel 13 

Zahlung der finanziellen Unterstützung der Union 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nehmen keine Zahlungen vor, bevor der bzw. die Zuteilungskoeffizient(en) 
gemäß Artikel 12 Absatz 2 festgesetzt ist bzw. sind oder die Kommission sie darüber unterrichtet, dass kein Zuteilungs
koeffizient festgesetzt wird. Die Ausgaben der Mitgliedstaaten aufgrund dieser Zahlungen kommen nur dann für die fi
nanzielle Unterstützung der Union in Betracht, wenn sie vor dem 30. Juni 2015 getätigt werden. 
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KAPITEL II 

ÄNDERUNGEN 

Artikel 14 

Änderung der delegierten Verordnung (EU) Nr. 913/2014 

Die delegierte Verordnung (EU) Nr. 913/2014 wird wie folgt geändert: 

1.  Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

(a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für Marktrücknahmemaßnahmen gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a steht die finanzielle Unterstüt
zung der Union wie folgt zur Verfügung: 

(a)  Für Marktrücknahmen zur kostenlosen Verteilung gemäß Artikel 34 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 steht die finanzielle Unterstützung der Union für einen Höchstsatz von 10 % des Volumens 
der von jeder Erzeugerorganisation vermarkteten Erzeugung zur Verfügung; 

(b)  abweichend von Artikel 79 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 steht 
für Marktrücknahmen für andere Bestimmungszwecke als die kostenlose Verteilung die finanzielle Unterstüt
zung der Union für einen Höchstsatz von 10 % des Volumens der von jeder Erzeugerorganisation vermarkte
ten Erzeugung an Pfirsichen und Nektarinen zur Verfügung. Mengen, die auf die in Artikel 34 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 genannte oder jede andere von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 80 
Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genehmigte Weise abgesetzt werden, werden bei 
diesem Prozentsatz jedoch nicht berücksichtigt. 

Artikel 79 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 gilt für die Zwecke von 
Unterabsatz 1 Buchstabe b nicht.“ 

(b)  Folgender Absatz 1a wird eingefügt: 

„(1a) Abweichend von Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 entspricht die finanzielle 
Unterstützung der Union für Marktrücknahmemaßnahmen gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der vorliegen
den Verordnung für andere Bestimmungszwecke als die kostenlose Verteilung 75 % der in Anhang XI der Durch
führungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten Beihilfehöchstbeträge für andere Bestimmungszwecke.“ 

2.  Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

(a)  Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die finanzielle Unterstützung der Union wird Erzeugern von Pfirsichen und Nektarinen, die nicht Mitglied 
einer anerkannten Erzeugerorganisation sind, nach Maßgabe des vorliegenden Artikels gewährt für: 

(a)  Marktrücknahmen zur kostenlosen Verteilung gemäß Artikel 34 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013; 

(b)  Marktrücknahmen für andere Bestimmungszwecke als die kostenlose Verteilung. 

Bei Marktrücknahmen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a entsprechen die Höchstbeträge der finanziellen Unter
stützung den in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 festgesetzten Beträgen. 

Bei Marktrücknahmen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b entsprechen die Höchstbeträge der finanziellen Unter
stützung 50 % der in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 festgesetzten Beträge. 

(2) Die finanzielle Unterstützung der Union gemäß Absatz 1 steht vorbehaltlich der Einhaltung der niedrigeren 
der in Absatz 3 Unterabsatz 1 genannten Obergrenzen Erzeugern von Pfirsichen und Nektarinen, die nicht Mit
glied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind, für die Lieferung von Erzeugnissen, die anschließend vom 
Markt genommen werden, zur Verfügung.“ 
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(b)  Folgender Absatz 4a wird eingefügt: 

„(4a) In hinreichend begründeten Fällen, etwa wenn der Organisationsgrad der Erzeuger in dem betreffenden 
Mitgliedstaat gering ist, können die Mitgliedstaaten auf nichtdiskriminierende Weise erlauben, dass ein Erzeuger, 
der nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation ist, an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats eine 
Mitteilung richtet, anstatt den in Absatz 3 genannten Vertrag zu schließen. Für eine solche Mitteilung gilt Arti
kel 78 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 sinngemäß. Die Mengen, die von Erzeugern geliefert 
werden, die nicht Mitglied einer Erzeugerorganisation sind, müssen den Bedingungen gemäß Absatz 3 entspre
chen. 

In diesen Fällen zahlt die zuständige Behörde des Mitgliedstaats die finanzielle Unterstützung der Union direkt an 
den Erzeuger. Zu diesem Zweck erlassen die Mitgliedstaaten neue oder wenden bereits bestehende nationale Vor
schriften oder Verfahren an.“ 

3.  Artikel 4 wird folgender zweiter Absatz angefügt: 

„Bei Marktrücknahmemaßnahmen gemäß Artikel 3 Absatz 4a erstrecken sich die Kontrollen der ersten Stufe jedoch 
auf 100 % der Menge der aus dem Markt genommenen Erzeugnisse.“ 

KAPITEL III 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 15 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Kapitel I gilt mit Wirkung vom 18. August 2014. 

Kapitel II gilt mit Wirkung vom 11. August 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 29. August 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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ANHANG I 

Höchstbeträge der Unterstützung für Marktrücknahmen für nicht in Anhang XI der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 aufgeführte Erzeugnisse gemäß den Artikeln 3, 4 und 5 der 

vorliegenden Verordnung 

Erzeugnis 
Höchstbetrag der Unterstützung (EUR/100 kg) 

Kostenlose Verteilung Andere Bestimmungszwecke 

Karotten 12,81 8,54 

Kohl 5,81 3,88 

Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack 44,4 30 

Romanesco 15,69 10,52 

Gurken und Cornichons 24 16 

Pilze 43,99 29,33 

Pflaumen 34 20,4 

Beerenobst 12,76 8,5 

Frische Tafeltrauben 39,16 26,11 

Kiwifrüchte 29,69 19,79   
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ANHANG II 

Muster für die Mitteilungen gemäß Artikel 8 

MITTEILUNG ÜBER MARKTRÜCKNAHMEN — KOSTENLOSE VERTEILUNG 

Mitgliedstaat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zeitraum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Erzeugnis 

Erzeugerorganisationen Nichtmitglieder-Erzeuger 

Mengen  
insgesamt 

(t) 

Finanzielle 
Unterstützung 

der Union 
insgesamt 

(EUR) 

Mengen 
(t) 

Finanzielle Unterstützung der Union (EUR) 
Mengen 

(t) 

Finanzielle Unterstützung der Union (EUR) 

Marktrück
nahme Beförderung 

Sortieren 
und 

Verpacken 
INSGESAMT Marktrück

nahme Beförderung 
Sortieren 

und 
Verpacken 

INSGESAMT 

(a) (b) (c) (d) (e) = (b) + (c) + (d) (f) (g) (h) (i) (j) = (g) + (h) + (i) (k) = (a) + (f) (l) = (e) + (j) 

Äpfel             

Birnen             

INSGESAMT (A)              

Erzeugnis 

Erzeugerorganisationen Nichtmitglieder-Erzeuger 

Mengen  
insgesamt 

(t) 

Finanzielle 
Unterstützung 

der Union 
insgesamt 

(EUR) 

Mengen 
(t) 

Finanzielle Unterstützung der Union (EUR) 

Mengen 
(t) 

Finanzielle Unterstützung der Union (EUR) 

Marktrück
nahme Beförderung 

Sortieren 
und  

Verpacken 
INSGESAMT Marktrück

nahme Beförderung 
Sortieren 

und  
Verpacken 

INSGESAMT 

(a) (b) (c) (d) (e) = (b) + (c) + (d) (f) (g) (h) (i) (j) = (g) + (h) + (i) (k) = (a) + (f) (l) = (e) + (j) 

Tomaten/Paradeiser             

Karotten             

Kohl             

Gemüsepaprika 
oder Paprika ohne 
brennenden 
Geschmack             

Blumenkohl/Karfiol 
und Romanesco             
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Erzeugnis 

Erzeugerorganisationen Nichtmitglieder-Erzeuger 

Mengen  
insgesamt 

(t) 

Finanzielle 
Unterstützung 

der Union 
insgesamt 

(EUR) 

Mengen 
(t) 

Finanzielle Unterstützung der Union (EUR) 
Mengen 

(t) 

Finanzielle Unterstützung der Union (EUR) 

Marktrück
nahme Beförderung 

Sortieren 
und 

Verpacken 
INSGESAMT Marktrück

nahme Beförderung 
Sortieren 

und 
Verpacken 

INSGESAMT 

(a) (b) (c) (d) (e) = (b) + (c) + (d) (f) (g) (h) (i) (j) = (g) + (h) + (i) (k) = (a) + (f) (l) = (e) + (j) 

Gurken und  
Cornichons             

Pilze             

Pflaumen             

Beerenobst             

Frische Tafeltrauben             

Kiwifrüchte             

INSGESAMT (B)             

INSGESAMT (A + B)             

*  Für jede Woche ist eine gesonderte Excel-Tabelle auszufüllen (einschließlich Mitteilungen mit der Angabe „entfällt“ für Wochen ohne Maßnahmen, sofern die Mitgliedstaaten zuvor eine Mitteilung übermittelt 
haben).  

MITTEILUNG ÜBER MARKTRÜCKNAHMEN — ANDERE BESTIMMUNGSZWECKE 

Mitgliedstaat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zeitraum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Erzeugnis 

Erzeugerorganisationen Nichtmitglieder-Erzeuger 
Mengen insgesamt 

(t) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union insgesamt 

(EUR) 
Mengen 

(t) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union 

(EUR) 

Mengen 
(t) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union 

(EUR) 

(a) (b) (c) (d) (e) = (a) + (c) (f) = (b) + (d) 

Äpfel       

Birnen       

INSGESAMT (A)       
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Erzeugnis 

Erzeugerorganisationen Nichtmitglieder-Erzeuger 

Mengen insgesamt 
(t) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union insgesamt 

(EUR) 
Mengen 

(t) 
Finanzielle Unterstützung 

der Union 
(EUR) 

Mengen 
(t) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union 

(EUR) 

(a) (b) (c) (d) (e) = (a) + (c) (f) = (b) + (d) 

Tomaten/Paradeiser       

Karotten       

Kohl       

Gemüsepaprika oder Paprika 
ohne brennenden Geschmack       

Blumenkohl/Karfiol und 
Romanesco       

Gurken und Cornichons       

Pilze       

Pflaumen       

Beerenobst       

Frische Tafeltrauben       

Kiwifrüchte       

INSGESAMT (B)       

INSGESAMT (A + B)       

*  Für jede Woche ist eine gesonderte Excel-Tabelle auszufüllen (einschließlich Mitteilungen mit der Angabe „entfällt“ für Wochen ohne Maßnahmen, sofern die Mitgliedstaaten zuvor eine Mitteilung übermittelt 
haben).  
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MITTEILUNG ÜBER NICHTERNTEN UND ERNTE VOR DER REIFUNG 

Mitgliedstaat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zeitraum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Erzeugnis 

Erzeugerorganisationen Nichtmitglieder-Erzeuger 

Fläche insgesamt 
(ha) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union insgesamt 

(EUR) Fläche 
(ha) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union 

(EUR) 

Fläche 
(ha) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union 

(EUR) 

(a) (b) (c) (d) (e) = (a) + (c) (f) = (b) + (d) 

Äpfel       

Birnen       

INSGESAMT (A)        

Erzeugnis 

Erzeugerorganisationen Nichtmitglieder-Erzeuger 

Fläche insgesamt 
(ha) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union insgesamt 

(EUR) 
Fläche 

(ha) 
Finanzielle Unterstützung 

der Union 
(EUR) 

Fläche 
(ha) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union 

(EUR) 

(a) (b) (c) (d) (e) = (a) + (c) (f) = (b) + (d) 

Tomaten/Paradeiser       

Karotten       

Kohl       

Gemüsepaprika oder Paprika 
ohne brennenden Geschmack       

Blumenkohl/Karfiol und 
Romanesco       

Gurken und Cornichons       

Pilze       
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Erzeugnis 

Erzeugerorganisationen Nichtmitglieder-Erzeuger 

Fläche insgesamt 
(ha) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union insgesamt 

(EUR) Fläche 
(ha) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union 

(EUR) 

Fläche 
(ha) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union 

(EUR) 

(a) (b) (c) (d) (e) = (a) + (c) (f) = (b) + (d) 

Pflaumen       

Beerenobst       

Frische Tafeltrauben       

Kiwifrüchte       

INSGESAMT (B)       

INSGESAMT (A + B)       

*  Für jede Woche ist eine gesonderte Excel-Tabelle auszufüllen (einschließlich Mitteilungen mit der Angabe „entfällt“ für Wochen ohne Maßnahmen, sofern die Mitgliedstaaten zuvor eine Mitteilung übermittelt 
haben).   

30.8.2014 
L 259/18 

A
m

tsblatt der Europäischen U
nion 

D
E     



ANHANG III 

MIT DER ERSTEN MITTEILUNG ZU ÜBERMITTELNDE TABELLEN GEMÄSS ARTIKEL 8 ABSATZ 3 

MARKTRÜCKNAHMEN — ANDERE BESTIMMUNGSZWECKE 

Vom Mitgliedstaat gemäß Artikel 79 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 und den Artikeln 3 und 4 der vorliegenden Verordnung 
festgesetzte Höchstbeträge der Unterstützung 

Mitgliedstaat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Erzeugnis Beitrag der Erzeugerorganisation 
(EUR/100 kg) 

Finanzielle Unterstützung der Union 
(EUR/100 kg) 

Äpfel   

Birnen   

Tomaten/Paradeiser   

Karotten   

Kohl   

Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden 
Geschmack   

Blumenkohl/Karfiol und Romanesco   

Gurken und Cornichons   

Pilze   

Pflaumen   

Beerenobst   

Frische Tafeltrauben   

Kiwifrüchte    
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NICHTERNTEN UND ERNTE VOR DER REIFUNG 

Vom Mitgliedstaat gemäß Artikel 85 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 und Artikel 5 der vorliegenden Verordnung festgesetzte 
Höchstbeträge der Unterstützung 

Mitgliedstaat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Erzeugnis 

Freiland Unterglas 

Beitrag der  
Erzeugerorganisation 

(EUR/ha) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union 
(EUR/ha) 

Beitrag der  
Erzeugerorganisation 

(EUR/ha) 

Finanzielle Unterstützung 
der Union 
(EUR/ha) 

Äpfel     

Birnen     

Tomaten/Paradeiser     

Karotten     

Kohl     

Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden 
Geschmack     

Blumenkohl/Karfiol und Romanesco     

Gurken und Cornichons     

Pilze     

Pflaumen     

Beerenobst     

Frische Tafeltrauben     

Kiwifrüchte       
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 933/2014 DER KOMMISSION 

vom 29. August 2014 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation 
der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die ein
heitliche GMO) (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungser
zeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommis
sion festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 29. August 2014 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0707 00 05 TR  95,4 

ZZ  95,4 

0709 93 10 TR  122,3 

ZZ  122,3 

0805 50 10 AR  194,5 

CL  187,7 

TR  73,3 

UY  140,5 

ZA  156,0 

ZZ  150,4 

0806 10 10 BR  169,2 

EG  207,2 

TR  120,9 

ZA  315,5 

ZZ  203,2 

0808 10 80 AR  83,7 

BR  21,2 

CL  101,4 

NZ  133,0 

ZA  126,0 

ZZ  93,1 

0808 30 90 CL  96,0 

TR  122,1 

ZA  100,9 

ZZ  106,3 

0809 30 MK  73,4 

TR  113,4 

ZZ  93,4 

0809 40 05 BA  36,8 

MK  36,2 

ZZ  36,5 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der 
Code „ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.  
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BESCHLÜSSE 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 28. August 2014 

zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2014/178/EU in Bezug auf die 
Gebiete in bestimmten Mitgliedstaaten, die wegen der Afrikanischen Schweinepest Beschränkun

gen unterliegen 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 6169) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2014/637/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom 11. Dezember 1989 zur Regelung der veterinärrechtlichen Kon
trollen im innergemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf den gemeinsamen Binnenmarkt (1), insbesondere auf Artikel 9 
Absatz 4, 

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG vom 26. Juni 1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchterischen 
Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen
markt (2), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4, 

gestützt auf die Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen 
Vorschriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Vertrieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs (3), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Im Durchführungsbeschluss 2014/178/EU der Kommission (4) sind tierseuchenrechtliche Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten festgelegt. Im Anhang des genannten 
Beschlusses sind bestimmte Gebiete abgegrenzt und aufgeführt, die nach ihrem Risikoniveau in Bezug auf die Seu
chenlage eingestuft wurden. Diese Liste umfasst bestimmte Gebiete in Estland, Italien, Lettland, Litauen und Polen. 

(2)  Seit Anfang August 2014 wurden mehrere neue Ausbrüche bei Hausschweinen in der Nähe der lettischen Grenze 
zu Drittländern sowie in der Nähe der Grenze zu Estland gemeldet. Bei Wildschweinen wurden Fälle in lettischen 
Gebieten festgestellt, die derzeit nicht in den Anwendungsbereich des Durchführungsbeschlusses 2014/178/EU 
fallen. Außerdem traten seit Anfang August 2014 mehrere neue Ausbrüche bei Hausschweinen in Litauen und 
Polen auf. Zahl, Umfang und Ort der Ausbrüche deuten auf eine Veränderung bei der Ausbreitung der Seuche 
hin. 

(3) Bei der Bewertung des von der Tierseuchenlage in Lettland, Litauen, Polen und in benachbarten Drittländern aus
gehenden Risikos sollte die aktuelle epidemiologische Situation berücksichtigt werden. Um gezielte tierseuchen
rechtliche Maßnahmen durchführen und die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest verhindern zu können 
sowie jede unnötige Störung des Handels innerhalb der Union und die Errichtung ungerechtfertigter Handels
schranken durch Drittländer zu vermeiden, sollte die Unionsliste der Gebiete, die tierseuchenrechtlichen Maßnah
men gemäß dem Durchführungsbeschluss 2014/178/EU unterliegen, geändert werden, indem die derzeitige Tier
seuchenlage in Bezug auf diese Krankheit in Lettland, Litauen und Polen sowie in benachbarten Drittländern 
berücksichtigt wird. 

(4) Es ist daher notwendig, den Anhang des Durchführungsbeschlusses 2014/178/EU zu ersetzen und die einschlägi
gen Gebiete Estlands, Lettlands, Litauens und Polens aufzunehmen. 
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(1) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 13. 
(2) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 29. 
(3) ABl. L 18 vom 23.1.2003, S. 11. 
(4) Durchführungsbeschluss 2014/178/EU der Kommission vom 27. März 2014 mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung 

der Afrikanischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten (ABl. L 95 vom 29.3.2014, S. 47). 



(5)  Der Durchführungsbeschluss 2014/178/EU sollte daher entsprechend geändert werden. 

(6)  Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang des Durchführungsbeschlusses 2014/178/EU wird durch den Anhang des vorliegenden Beschlusses ersetzt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 28. August 2014 

Für die Kommission 
Tonio BORG 

Mitglied der Kommission  
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ANHANG 

„ANHANG 

TEIL I 

1.  Estland 

Die folgenden Gebiete in Estland: 

—  Põlvamaa maakond, 

—  Valgamaa maakond, 

—  Võrumaa maakond, 

—  Abja vald, 

—  Häädemeeste vald, 

—  Halliste vald, 

—  Karksi vald, 

—  Kõpu vald, 

—  Paikuse vald, 

—  Paistu vald, 

—  Saarde vald, 

—  Surju vald, 

—  Tahkuranna vald, 

—  Tarvastu vald. 

2.  Lettland 

Die folgenden Gebiete in Lettland: 

—  Aizkraukles novads, 

—  Alojas novads, 

—  Alūksnes novads, 

—  Amatas novads, 

—  Apes novads, 

—  Baltinavas novads, 

—  Balvu novads, 

—  Cēsu novads, 

—  Gulbenes novads, 

—  Ikšķiles novads, 

—  Inčukalna novads, 

—  Jaunjelgavas novads, 

—  Jaunpiebalgas novads, 

—  Ķeguma novads, 

—  Kocēnu novads, 

—  Krimuldas novads, 
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—  Lielvārdes novads, 

—  Līgatnes novads, 

—  Limbažu novads, 

—  Mālpils novads, 

—  Mazsalacas novads, 

—  Neretas novads, 

—  Ogres novads, 

—  Pārgaujas novads, 

—  Priekuļu novads, 

—  Raunas novads, 

—  Ropažu novads, 

—  Rugāju novads, 

—  Salacgrīvas novads, 

—  Sējas novads, 

—  Siguldas novads, 

—  Skrīveru novads, 

—  Smiltenes novads, 

—  Vecpiebalgas novads, 

—  Vecumnieku novads, 

—  Viesītes novads, 

—  Viļakas novads, 

—  Valmiera republikas pilsēta. 

3.  Litauen 

Die folgenden Gebiete in Litauen: 

—  Biržai rajono savivaldybe, 

—  Jonava rajono savivaldybe, 

—  Kaišiadorys rajono savivaldybe, 

—  Kaunas rajono savivaldybe, 

—  Kedainiai rajono savivaldybe, 

—  Kupiškis rajono savivaldybe, 

—  Panevežys rajono savivaldybe, 

—  Prienai rajono savivaldybe, 

—  Birštonas savivaldybe, 

—  Kazlu Ruda savivaldybe, 

—  Marijampole savivaldybe, 

—  Kalvarija savivaldybe, 

—  Kaunas miesto savivaldybe, 

—  Panevežys miesto savivaldybe. 
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4.  Polen 

Die folgenden Gebiete in Polen: 

—  In der Województwo Podlaskie: 

—  die Stadt Suwałki; 

—  die Stadt Białystok; 

—  die Gemeinden Wiżajny, Rutka-Tartak, Szypliszki, Jeleniewo, Suwałki und Raczki im Powiat Suwalski; 

—  die Gemeinden Krasnopol und Puńsk im Powiat Sejnénski; 

—  die Gemeinden Augustów mit der Stadt Augustów, Nowinka, Sztabin und Bargłów Kościelny im Powiat 
Augustowski; 

—  der Powiat Moniecki; 

—  die Gemeinden Suchowola und Korycin im Powiat Sokólski; 

— die Gemeinden Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poś
więtne, Zawady, and Dobrzyniewo Duże im Powiat Białostocki; 

—  Powiat Bielski; 

—  Powiat Hajnówski; 

—  die Gemeinden Grodzisk, Dziadkowice und Milejczyce im Powiat Siemiatycki; 

—  die Gemeinde Rutki im Powiat Zambrowski; 

—  die Gemeinden Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie mit der Stadt Wysokie 
Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo und Ciechanowiec im Powiat Wysokomazowiecki. 

TEIL II 

1.  Lettland 

Die folgenden Gebiete in Lettland: 

—  Aknīstes novads, 

—  Cesvaines novads, 

—  Ērgļu novads, 

—  Ilūkstes novads, 

—  Jēkabpils republikas pilsēta, 

—  Jēkabpils novads, 

—  Kokneses novads, 

—  Krustpils novads, 

—  Līvānu novads, 

—  Lubānas novads, 

—  Madonas novads, 

—  Pļaviņu novads, 

—  Salas novads, 

—  Varakļāni novads. 

2.  Litauen 

Die folgenden Gebiete in Litauen: 

—  Alytus apskritis, 

—  Anykšciai rajono savivaldybe, 
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—  Rokiškis rajono savivaldybe, 

—  Šalcininkai rajono savivaldybe, 

—  Širvintos rajono savivaldybe, 

—  Trakai rajono savivaldybe, 

—  Ukmerge rajono savivaldybe, 

—  Vilnius rajono savivaldybe, 

—  Elektrenai savivaldybe, 

—  Vilnius miesto savivaldybe. 

3.  Polen 

Die folgenden Gebiete in Polen: 

—  In der Województwo Podlaskie: 

—  die Gemeinden Giby und Sejny mit der Stadt Sejny im Powiat Sejnénski; 

—  die Gemeinden Lipsk und Płaska im Powiat Augustowski; 

—  die Gemeinden Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków und Michałowo im Powiat Białostocki; 

—  die Gemeinden Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka und Szudziałowo 
im Powiat Sokólski. 

TEIL III 

1.  Italien 

Die folgenden Gebiete in Italien: 

—  Alle Gebiete Sardiniens. 

2.  Lettland 

Die folgenden Gebiete in Lettland: 

—  der Bezirk Aglona, 

—  Beverīnas novads, 

—  Burtnieku novads, 

—  Ciblas novads, 

—  Dagdas novads, 

—  Daugavpils novads, 

—  Kārsavas novads, 

—  Krāslavas novads, 

—  Ludzas novads, 

—  Naukšēnu novads, 

—  Preiļu novads, 

—  Rēzeknes novads, 

—  Riebiņu novads, 

—  Rūjienas novads, 

—  Streņču novads, 

—  Valkas novads, 
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—  Vārkavas novads, 

—  Viļānu novads, 

—  Zilupes novads, 

—  Daugavpils republikas pilsēta, 

—  Rēzekne republikas pilsēta. 

3.  Litauen 

Die folgenden Gebiete in Litauen: 

—  Ignalina rajono savivaldybe, 

—  Moletai rajono savivaldybe, 

—  Švencionys rajono savivaldybe, 

—  Utena rajono savivaldybe, 

—  Zarasai rajono savivaldybe, 

—  Visaginas savivaldybe.“  
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